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Abhingigkeit des romischkatholischen Klerus von der
Hierarchie nach dem neuen Codex juris canonici.

Vortrag,

gehalten am 23. November 1918 in der ordentlichen Sitzung
der Verwaltungskommission in Sachen der Fonds der kath.-theol. Fakultiit.

Wohl noch niemals, seitdem ich jeweilen am 23. November
liber Vorkommnisse des verflossenen Jahres, die tir katholisch-
theologische Fakultitten im allgemeinen und speziell auch fiir
unsere Fakultit von Bedeutung sind, zu berichten pflege, hatte
ich tiber ein Ereignis zu referieren, das von grosserer Wichtig-
keit wiire als der Erlass des neuen Codex juris canonici, der
am [9. Mai 1918 in Kraft getreten ist. In meinem Bericht an
die christkatholische Synode, die am 24. Juni a. c¢. in Olten
gehalten worden ist, habe ich zu zeigen versucht, welche Be-
deutung das neue piipstliche Gesetzbuch im allgemeinen fiir
unsere kirchlichen Bestrebungen voraussichtlich haben werde.
Fir unsern heutigen Anlass scheint es mir nicht unpassend zu
Sein, der wichtigsten Bestimmungen zu gedenken, die der Kodex
iber die Erziehung, Ausbildung, Ordination, Anstellung und
weitere Uberwachung und Leitung des Klerus enthilt. s
diirfte geniigen, dicse Bestimmungen einfach namhaft zu machen.
Eine nihere Erliauterung ist nicht notwendig und wiirde hier
Zu viel Zeit in Anspruch nehmen, Das neue piipstliche Gesetz-
buch ist iibrigens nicht bloss seinem Inhalte nach ein epoche-
Mmachendes Werk, sondern auch, wie mir scheint, seiner Form
lach eine durch Klarheit und Bestimmtheit ausgezeichnete
Leistung.
~ Vor allen Dingen ist im Auge zu behalten, dass das jetzt
In Kraft getretene Gesetzbuch die Ausfithrung des dritten am
18. Juli 1870 erlasscnen Dogmas ist, nach welchem der Papst
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die ganze Fiille der unmittelbaren Jurisdiktionsgewalt iiber alle
Kirchen und alle Gliubigen in allen Sachen des Glaubens, der
Sitten, der Disziplin und Kirchenregierung besitzt, eine Gewalt,
von der nicht einmal an ein allgemeines Konzil appelliert
werden darf, weil sie dem Papst unmittelbar von Gott gegeben
ist. Die sémtlichen 2414 canones sind daher, wie das iibrigens
auch aus der Promulgationsurkunde hervorgeht, als Erlasse
des regierenden Papstes anzusehen und fiir die Gewigssen nicht
aus dem Grunde verbindlich, weil sie in der heiligen Schrift
begriindet sind oder den Beschliissen allgemeiner Konzilien ent-
sprechen oder durch allgemeine Kirchliche Einrichtungen und
Gewohnheiten Rechtskraft erlangt haben, sondern weil sie Vor-
schriften enthalten, die der von Gott mit aller Gewalt aus-
geriistete Stellvertreter Christi allen Kirchen und allen Kirchen-
vorstehern und Gldubigen auferlegt. Ganz konsequent hat
Benedikt XV. auch dafiir gesorgt, dass man sich seinem Gebot
‘nicht etwa dadurch entzieht, dass man eine von ihm erlassene
und in das Gesetzbuch aufgenommene Bestimmung eigenmiichtig
auslegt und so umgeht. Durch ein Motuproprio vom 15. Sep-
tember 1917 hat der Papst angekiindigt, dass er eine Kom-
mission einsetzen wolle, die allein befugt ist, zu erkldren, wie
ein Kanon, iiber dessen wahren Sinn Zweifel entstehen konnten,
aufzufassen und zu befolgen sei. Diese Kommission ist dann,
wie der ,0Oss. Rom.“ vom 19. Oktober 1917 offiziell mitteilen
konnte, sofort eingesetzt worden. Sie besteht, abgesehen von
den Sekretiiren und Konsultoren, aus sieben Kardinilen, nim-
lich sechs Italienern und dem in Rom ansiissigen Holldnder van
Rossum; sie hat ihren Sitz im Vatikan und ihre Entscheidungen
werden vom Papst sanktioniert. So kann man nun {iberall
genau wissen, woran man sich zu halten hat, und auch tiberall
leicht feststellen, ob das pipstliche Gesetzbuch genau befolgt
wird oder nicht. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass die
pépstliche Hierarchie — wenn vielleicht da und dort auch nur
nach und nach — es dazu bringen wird, die neue Gesetz-
gebung {iiberall, diesseits der Alpen wie jenseits, genau durch-
zufiihren. Ich stelle nun die uns hier interessierenden Vor-
schriften zusammen. '

I. Die katholischen Universititen und theologischen Fakul-
titen. 1. Die Errichtung einer katholischen Universitit oder
einer theologischen Fakultdt ist dem apostolischen Stuhle re-
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serviert; die Reglemente unterliegen auch dann der Genehmi-
gung des apostolischen Stubles, wenn die betreffende Anstalt
von einem Kirchlichen Orden geleitet wird. C. 1376.

2. Akademische Grade, die kanonische Giiltigkeit haben,
kénnen nur von Lehranstalten erteilt werden, die dazu vom
apostolischen Stuhle ermiichtigt worden sind. C. 1377.

3. Gibt es in einer Gegend keine im katholischen Geiste
geleiteten Universititen, so ist zu wiinschen, dass solche er-
richtet werden. Zur Unterhaltung sollen die Gldubigen Bei-
trage leisten. C. 1379.

4. Is ist zu wiinschen, dass die Didzesanbischiofe begabte
Priesteramtskandidaten auf einer katholischen, Kirchlich ge-
nehmigten Universitiit oder Fakultiit in der Philosophie, Theo-
logie und im Kirchenrecht weiter ausbilden und akademische
Grade erwerben lassen. C. 1380.

~ II. Theologisches Seminar. Im allgemeinen erlangen die
Geistlichen ihre theologische Bildung nicht auf Universititen,
sondern in Priesterseminarien.

1. Es ist das ausschliessliche Recht (jus proprium et ex-
clusivum) der Kirche, diejenigen auszubilden, die sich dem
geistlichen Amte widmen wollen, C. 1352.

2. Jede Diozese soll ihr eigenes Priesterseminar haben
reichen dazu in einer Didzese die Mittel nicht aus, oder kann
in den philosophischen und theologischen Fichern das Ge-
nigende nicht geboten werden, so schicke der Bischof seine
Kandidaten in ein anderes Seminar. Ein fiir mehr als eine
Diozese bestimmtes Seminar bedarf der pipstlichen Genehmi-
gung. C. 1354.

3. Die Seminarleitung ist Sache des Bischofs. Er soll die
Anstalt oft besuchen, den Unterricht fleissig iiberwachen und
Sich mit den Alumnen genau bekannt machen. Er erliisst das
Seminarreglement. Die Verwaltung eines fiir mehr als eine
Diozese besimmten Seminars regelt sich nach den vom Heiligen
Stuhl erlassenen Vorschriften. C. 1357, ,

4. Ein jedes Seminar soll ausser dem Rektor, den Lehrern -
und dem Okonomen mindestens zwei Beichtviter und einen
Gewissensleiter (director spiritus) haben. C. 1358.

5. Der Bischof ernennt auf je sechs Jahre zur Uber-
wachung der Disziplin und der tékonomischen Verwaltung je
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zwel geistliche Inspektoren, deren Rat er in wichtigeren An-
gelegenheiten entgegennimmt. C. 1359.

6. In das Seminar diirfen nur Alumnen aufgenommen
werden, die legitimer Abkunft sind und deren Anlagen und
Geistesrichtung zur Hoffnung berechtigen, dass sie sich zur
Ausitbung des geistlichen Amtes eignen. Alumnen, die aus dem
einen Seminar entlassen worden sind, sollen in einem andern
nur mit grosster Vorsicht aufgenommen werden. C. 1363.

1. Zwei Jahre sind dem Studium der Philosophie und ver-
wandter Ficher, vier Jahre dem Studium der Dogmatik und
Moral, sodann der Bibel, der Kirchengeschichte, des Kirchen-
rechts, der Liturgie, der geistlichen Beredsamkeit und des
Kirchengesangs zu widmen. Es sollen auch Vorlesungen iiber
Pastoraltheologie, verbunden mit Ubungen in der Katechese,
im Beichthéren, Krankenbesuch und Austrésten, gehalten
werden. C. 1365.

8. Bei der Ernennung der Professoren hat der Bischof
solchen Kandidaten den Vorzug zu geben, die auf einer vom
Papst anerkannten Universitit oder Fakultit einen akademi-
schen Grad erlangt haben. Beim Unterricht in der Philosophie
und Theologie - haben sich die Professoren streng an Thomas
von Aquin zu halten. Fir Exegese, Dogmatik, Moral und Kirchen-
geschichte ist je ein besonderer Professor zu ernennen. C. 1366.

9. Die Bischofe haben dafiir zu sorgen, dass die Alumnen
die Morgen- und Abendgebete verrichten, tiglich der Messe
beiwohnen, wochentlich wenigstens einmal (semel saltem)
beichten, o6fter kommunizieren, sich an Sonn- und Festtagen
aktiv an den verschiedenen Gottesdiensten beteiligen, alljahr-
lich einige Tage geistliche Exerzitien mitmachen, wéchentlich
einmal einen. Unterricht tiber Askese anhoren. C. 1367.

10. Wer irgend an der Seminarleitung beteiligt ist, soll
sich um genaue Beobachtung der Statuten kiimmern, den Zog-
lingen die Gesetze wahrer christlicher ,Urbanitit“ beibringen,
ihnen darin mit gutem Beispiel vorangehen, sie sodann auch
mit den Vorschriften der Hygiene, der Reinhaltung von Leib
und Kleidung und den hoflichen, bescheidenen und ge-
messenen Umgangsformen bekannt machen. C. 1369.

11. Fiir die Ferien sollen die Seminaristen einem Geist-
lichen empfohlen werden, der sie iiberwacht und zur Frommig-
keit anleitet. C. 972.
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12. Widerspenstige (dyscoli), unverbesserliche, aufriihre-
rische Seminaristen sind zu entlassen, ebenso talentlose Leute,
namentlich aber sofort (statim) solche, die sich gegen die guten
Sitten und den Glauben verfehlen, C. 1371,

ITII. Knabenseminar. 1. In grossern Diozesen sollen je
zwel Seminare errichtet werden, ausser dem theologischen
Seminar auch ein Knabenseminar zur Vorbereitung auf das
Studium der Philosophie und Theologie. C. 1354, 2.

2. Die Geistlichen, besonders aber die Pfarrer sollen sich
angelegen sein lassen, Knaben, die sich zum geistlichen Beruf
Zzu eignen scheinen, von der Ansteckung der Welt freizuhalten,
zur Frommigkeit anzuleiten, mit den Anfangsgriinden der
Studien bekannt zu machen und in ihnen den Keim zum geist-
lichen Berufe zu wecken. C 1353.

3. Im Knabenseminar nehme der Religionsunterricht den
ersten Platz ein; dieser ist dem Alter und der geistigen Be-
fahigung anzupassen. Die Zoglinge sind vorziiglich im Latein
und in der Landessprache auszubilden. Was die andern Ficher
betrifft, so lege man Gewicht auf das, was in der betreffenden
Gegend der allgemeinen Bildung und dem geistlichen Stand
entspricht. C. 1364.

4. Die Bischofe haben ausserdem dafiir zu sorgen, dass
in den Elementar-, Mittel- und Oberschulen ihrer Didzesen
durch geeignete Priester ein angemessener Religionsunterricht
erteilt wird. C. 1373.

5. Katholische Kinder sollen keine ,nichtkatholischen,
neutralen, gemischten Schulen, die auch Nichtkatholiken zu-
ginglich sind, besuchen“. Es ist ,einzig Sache des Didzesan-
bischofs, nach Massgabe der Weisungen des apostolischen
Stuhles dariiber zu entscheiden, unter welchen Umstinden und
Vorsichtsmassregeln . .. der Besuch solcher Schulen geduldet
werden kann“. C. 1374.

6. ,Der religiose Jugendunterricht ist in allen Schulen der
Autoritiit und Inspektion der Kirche unterworfen. Die Ditzesan-
bischéfe haben Recht und Pflicht, dariiber zu wachen, dass in
den Schulen ihres Gebietes nichts wider den Glauben oder
die guten Sitten gelehrt wird oder geschieht. Gleicherweise
steht ihnen das Recht zu, die Religionslehrer und Handbiicher
Zu genehmigen, und ebenso der Religion und Sitten wegen zu
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fordern, dass unter Umsténden Lehrer und Biicher beseitigt
werden.“ (. 1381.

1. Die Diozesanbischofe kénnen entweder personlich oder
durch Vertreter alle Schulen, Oratorien, Unterhaltungsriume
usw. hinsichtlich des religiosen und moralischen Unterrichts
visitieren. C. 1382. :

IV. Aufbringung der zum Unterhalt der Seminare nitigen
Mittel. 1. Der Bischof kann den Pfarrern und andern Kirchen-
rektoren befehlen, dass sie zu gewissen Zeiten in der Kirche
zur Deckung der Kosten ein Kirchenopfer einziehen; er kann
in seiner Ditzese eine obligatorische Steuer oder Taxe ein-
fuhren (imperare), und er kann, wenn das noch nicht genlgt,
dem Seminar einige einfache Benefizien zuweisen. C. 1355.

2. Der obligatorischen Seminarsteuer sind unterworfen die
bischofliche mensa, alle Benefizien, alle Pfarrpfriinden, auch
wenn diese nur in den Beitrigen der Gliubigen bestehen, das
Ditzesanspital, die kanonisch errichteten Bruderschatten, die
Ordenshiuser. Die Steuer soll aber b Prozent der Einnahmen
nicht lbersteigen, sondern sich im Verhiltnis der Zunahme des
Seminarvermégens nach und nach vermindern. C. 1356.

V. Biicherzensur. Die hierauf beziiglichen Bestimmungen
folgen unmittelbar den Canones iiber die Seminare und den
Religionsunterricht in den Schulen. Sie gehoren tatséichlich zu
den Vorschriften tiber Erziehung und Ausbildung des Klerus.

1. Ohne vorgingige kirchliche Zensur diirfen ,auch von
Laien“ nicht herausgegeben werden:

a Bicher der hl. Schrift oder Anmerkungen zu solchen
und Kommentare ; ,

b. Biicher, die Bezug haben (spectant) auf die hl. Schrift,
Theologie, Kirchengeschichte, Kirchenrecht, allgemeine Theo-
logie (theologiam naturalem), Ethik und andere derartige reli-
giose und moralische Ficher; ferner Andachtsbiicher oder
religiose und moralische Unterrichtsbiicher, asketische, mystische
und andere derartige Schriften, auch wenn sie die Frommig-
keit zu fordern scheinen; endlich allgemeine Schriften, in denen
etwas enthalten ist, was fur die Religion und die Ehrbarkeit
der Sitten Bedeutung hat;

c. Heiligenbilder, ob Gebete beigefigt seien oder nicht.

Die Erlaubnis zur Herausgabe biblischer Biicher oder bib-
lischer Kommentare kann der Diozesanbischof des Autors oder
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des Verlegers oder des Druckers erteilen; hat aber einer dieser
Bischofe die Erlaubnis verweigert, so darf sie der Autor von
keinem andern Bischof erbitten, ohne ihn von dieser Verweige-
rung in Kenntnis zu setzen. C. 1385.

2. Geistlichen ist zu verbieten, ohne Erlaubnis des Ditzesan-
bischofs, Ordensleuten ohne Erlaubnis des Ordensobern Biicher
herauszugeben, die von profanen Dingen handeln, und in Zei-
tungen, Blitter und Zeitschriften zu schreiben oder solche zu
redigieren. — In Zeitungen und Zeitschriften, die die katho-
lische Religion oder die guten Sitten bekimpfen, sollen auch
katholische Laien nichts schreiben, es sei denn, dass ein vom
Diozesanbischof genehmigter gerechter und verniinftiger Grund
das als ratsam erscheinen lisst. C. 1386.

3. Ubersetzungen der hl. Schrift in die Landessprache
diirfen nicht gedruckt werden, wenn sie nicht vom apostoli-
schen Stuhle genehmigt sind oder unter der Aufsicht der Bi-
schofe mit Anmerkungen aus den Kirchenvitern und gelehrten
katholischen Autoren herausgegeben werden. C. 1391.

4, Die Genehmigung einer Schrift im Originaltext gilt
nicht auch fir die Ubersetzung in cine andere Sprache oder
fir andere Ausgaben. C. 1392,

5. Jeder Diozesanbischof soll seine amtlichen Zensoren
haben. Sie sind aus der Welt- und Ordensgeistlichkeit zu
nehmen und haben ihre Gutachten schriftlich einzureichen.
Erteilt der Bischof die Druckerlaubnis, so ist das Urteil des
Zensors mit dessen Namen vorzudrucken. Bevor die Er-
laubnis erteilt ist, darf der Name des Zensors keinem Autor
bekannt werden. C. 1393.

6. Wird die Erlaubnis verweigert, so diirfen dem Autor
auf sein Gesuch hin die Griinde mitgeteilt werden, es sei denn,
dass ein wichtiger Grund dagegen spreche. C. 1394.

Vom Verbot bereits erschienener Biicher:

7. Vom Verbot eines Buches (durch den Bischof) kann
an den Heiligen Stuhl rekurriert werden, jedoch nicht mit
Suspensiveffekt. C. 1395.

8. Biicher, die vom Heiligen Stuhl verdammt sind, gelten
tiberall und in jeder Sprache als verboten. C. 1396.

9. Alle Gldaubigen, besonders aber die Geistlichen, zumal
solche in hohern Stellungen, haben die Pflicht, gefihrliche
Biicher dem Bischof oder dem apostolischen Stuhl zu denun-
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zieren ; diese letztere Pflicht obliegt namentlich den pépstlichen
Legaten, den Dibtzesanbischofen und den Rektoren der katho-
lischen Universititen. Es soll dabei auch mdglichst angegeben
werden, warum ein Buch zu verbieten ist. Es ist heilige
Pflicht, die Namen der Denunzianten geheim zu halten. Die
Divzesanbischofe sollen personlich oder durch geeignete Priester
das Erscheinen neuer Bilicher auf ihrem Territorium genau
iiberwachen. Biicher, die schwieriger zu beurteilen sind, haben
die Divzesanbischofe dem Urteil des apostolischen Stuhles zu
unterbreiten. C. 1397,

10. Ein verbotenes Buch darf ohne Erlaubnis weder her-
ausgegeben, noch gelesen, noch behalten, noch verkauft, noch
tibersetzt, noch auf irgend eine Weise andern mitgeteilt werden.
Ein verbotenes Buch darf nur dann neu herausgegeben werden,
wenn es Kkorrigiert und das Verbot von der zustiindigen Be-
hérde aufgehoben worden ist. C. 1398,

11. Von vornherein (ipso jure) sind verboten: Die von
Nichtkatholiken besorgten Ausgaben des Originaltextes und der
alten katholischen und orientalischen Ubersetzungen der hl.
Schrift; — ebenso die von Nichtkatholiken hergestellten und
edierten Ubersetzungen ; — alle Biicher, deren Verfasser Hiresie
oder Schisma verteidigen oder auf irgend eine Weise die Grund-
lagen der Religion zu untergraben suchen; — Biicher, die die
Religion oder die guten Sitten geflissentlich angreifen; —
Biicher nichtkatholischer Verfasser iiber die Religion, es stehe
denn fest, dass darin nichts wider den katholischen Glauben
enthalten ist; — Biicher, die die vom apostolischen Stuhl ver-
dammten Irrtiimer verteidigen, den katholischen Kultus ver-
kleinern, die Kirchendisziplin untergraben, die Hierarchie oder
den geistlichen Stand schmihen usw. C. 1399.

12. An sich verbotene Bibelausgaben und Kommentare
werden nur solchen zu lesen gestattet, die sich mit theologi-
schen oder biblischen Studien befassen, jedoch nur, wenn die
Biicher weder in den Vorreden noch in den Anmerkungen
etwas wider die katholischen Dogmen enthalten. C. 1400.

15. Die Dibzesanbischéfe kénnen ihren Untergebenen ver-
botene Biicher gestatten, jedoch nur (bestimmte) einzelne Biicher
und nur in dringenden Fallen. Haben sie zu solcher Erlaubnis
vom apostolischen Stuhle eine allgemeine Erméchtigung erhalten,
so sollen sie davon doch nur mit Auswahl und aus gerechter
und verniinftiger Ursache Gebrauch machen. C. 1402.
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14. Wer vom Papst die Erlaubnis erhalten hat, verbotene
Biicher zu behalten und zu lesen, darf gleichwohl nicht alle
Biicher behalten und lesen, die vom Diszesanbischof verboten
sind, es sei ihm denn vom Papst ausdriicklich eine solche Be-
willigung erteilt. Zudem ist ihm streng vorgeschrieben, die
Biicher so zu verwahren, dass sie in keine andern Hiinde
kommen, C. 1403.

15. Trotz aller Erlaubnis soll niemand ein Buch lesen,
das ihm geistigen Schaden bringen kénnte. Die Diézesanbischofe
und Seelsorger haben die Gliubigen vor dem Lesen schlechter,
namentlich der verboienen Biicher zu warnen. C. 1405.

VI. Ordination. 1. Die Bischofsweihe ist dem Papst in
der Weise reserviert, dass es nicht erlaubt ist, jemand zum
Bischof zu konsekrieren, bevor feststeht, dass dazu ein piipst-
licher Auftrag (mandatum) vorliegt. C.953. Die Geistlichen
werden von ihren Dibzesanbischofen, bzw. von dem Bischof,
an den sie mit rechtmiissigem Dimissorialschreiben gewiesen
worden sind, ordiniert. C. 955.

2. Ein Kandidat, der nur dem Wohnort, nicht aber der
Herkunft nach einer Divzese angehort, hat vor der Ordination
eidlich zu erkliren, er habe die Absicht, stets zum Klerus
dieser Diozese zu gehoren. C. 956,

3. Es ist dafiir zu sorgen, dass die Priesteramtskandidaten
von frither Jugend an (a teneris annis) in einem Seminar auf-
genommen werden. In einem solchen zu sein, sind alle wenig-
stens withrend der ganzen theologischen Studienzeit verpflichtet.
Davon darf der Diézesanbischof nur unter besondern Umstiinden
aus gewichtiger Ursache und unter schwerer Verantwortlich-
keit dispensieren. Kandidaten, die nicht interniert sind, miissen
einem frommen und geeigneten Priester zur Uberwachung
empfohlen werden. C. 972.

4. Der Bischof darf unter schwerster Siinde keinen Kandi-
daten ordinieren, von dem er nicht aus positiven Beweisen
moralisch tiberzeugt ist, dass er die erforderlichen kanonischen
Eigenschaften besitzt. C. 973.

5. Der Priesteramtskandidat soll seine Erziehung und seine
theologische Ausbildung nicht auf privatem Wege, sondern in
den entsprechenden kirchlichen Instituten erhalten. C. 976.
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6. Die sieben priesterlichen Weihen sind in der Studien-
zeit nur nach und nach unter Einhaltung gewisser Zwischen-
zeiten, von denen im allgemeinen nur der Papst dispensieren
kann, zu erteilen. C. 978.

7. Kein Kandidat ist zu ordinieren, der nicht die Beschei-
nigung vorweisen kann, dass fiir seinen anstindigen Lebens-
unterhalt gesorgt ist. C. 979. Ein Bischof, der ohne solchen
Titel ordiniert, ist eventuell verpflichtet, selbst fiir den Lebens-
unterhalt des Ordinierten aufzukommen; ein vorheriges Ab-
kommen, dass der Bischof nicht in Anspruch genommen werden
soll, ist nichtig. C. 980.

8. Vor den verschiedenen Ordinationen hat der Kandidat
die entsprechenden Priifungen zu bestehen. Der Bischof erlisst
das Priifungsreglement, ernennt die Examinatoren, bezeichnet
die Priufungsgegenstinde. €. 996.

9. Hat der Bischof den Angehorigen einer andern Diozese
zu ordinieren, so kann er sich mit den ausgestellten Zeugnissen
zufrieden geben, wenn er will; er ist aber dazu nicht ver-
pflichtet. C. 997.

10. Vor der Erteilung der Weihe ist in der Pfarrkirche
des Kandidaten bei einem Hauptgottesdienst die bevorstehende
Ordination bekanntzumachen. C. 998, Die Gldubigen sind ver-
pflichtet, dem Diozesanbischof oder dem Pfarrer allfillige
Hindernisse der Weihe anzuzeigen. C.999. Der Bischof kann
iberdies, wenn es ihm gut scheint, beliebige eigene Nach-
forschungen anstellen. C. 1000.

11. Vor Empfang der ordines minores haben sich die Kan-
didaten jeweilen drei Tage lang, vor Empfang der hdohern
Weihen jeweilen sechs Tage lang geistlichen Exerzitien zu
unterwerfen. C. 1001.

VII. Der Glaubenseid und die Abhingigkeit von der
hierarchischen Ordnung. 1. Vor der Subdiakonatsweihe hat
der Kandidat zum erstenmal den nach dem Trienter Konzil
eingefiilirten und nach dem vatikanischen Konzil erweiterten
Glaubenseid zu leisten. C. 1406, 7. Die von Pius IV. unterm
13. November 1564 vorgeschriebene Eidesformel enthilt nach
der heutigen, dem Kodex vorgedruckten Fassung am Schluss
folgende Gelobnisse: ,Ich anerkenne die heilige, katholische
und apostolische romische Kirche als die Mutter und Lehr-
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meisterin aller Kirchen — matrem et magistram omnium eccle-
siarum — und gelobe und schwore dem rémischen Papst, dem
Nachfolger des heiligen Apostelftirsten Petrus und Stellvertreter
Jesu Christi, wahren Gehorsam, — Ich nehme auch an und
bekenne alles tibrige, was von den heiligen Kanones und den
Okumenischen Konzilien und insonderheit von der hochheiligen
tridentinischen Synode und dem 6kumenischen vatikanischen
Konzil iiberliefert, definiert und erkliart worden ist, vorziiglich
aber das iiber den Primat und das unfehlbare Lehramt des
romischen Papstes, zugleich verdamme, verwerfe und verfluche
(anathematizo) ich alles, was dem entgegensteht, sowie alle
und jegliche von der Kirche verdammten und verworfenen
~und verfluchten Hiiresien in demselben Sinne. Diesen wahren
katholischen Glauben, ausser dem niemand selig werden kann
(extra quam nemo salvus esse potest), gelobe und schwore ich
80, wie ich ihn gegenwiirtig freiwillig bekenne und aufrichtig
festhalte, unversehrt und unverletzt bis zum letzten Hauche
meines Lebens auf das standhafteste mit Gottes Hiilfe festzu-
halten und zu bekennen und, so viel an mir liegt, zu bewirken,
dass er von meinen Untergebenen oder von denen, auf welche
sich nach meinem Amt die Seelsorge erstreckt, festgehalten,
gelehrt, gepredigt wird.¥ — Diesen Eid haben am Anfang
eines jeden Schuljabhres oder dann doch wenigstens (saltem)
beim Amtsantritt auch Rektor und Professoren der katholischen
Universititen und Fakultiten abzulegen. C. 1406, 8.

2. Das Recht, Pfarrer zu ernennen und einzusetzen (jus
hominandi et instituendi), steht dem Bischof zu, doch unter
Wahrung des ,Privilegiums der Wahl oder Prisentation®,
wenn dieses jemand rechtmiissig zukommt. C. 455.

3. Bevor der Bischof einen Geistlichen zum Pfarrer er-
uennt, sehe er sorgfiiltig die Protokolle, gegebenenfalls auch
die geheimen Notizen iiber den Kandidaten nach. C. 459.

4. Die Geistlichen haben nach erhaltener Ordination wenig-
stens noch drei Jahre lang alljihrlich eine theologische Priifung
Zu bestehen, die der Dibtzesanbischof anordnet. Bei der Be-
Setzung von Pfriinden beriicksichtige der Bischof das Ergebnis
dieser Priifungen. C. 130.

5. Alle Weltgeistlichen (omnes sacerdotes saeculares) haben
sich mindestens alle drei Jahre (saltem) geistlichen Exerzitien
Zu unterwerfen, Der Diozesanbischof gibt dafir Zeit und Ort
an,  Als Ort wird irgendein Ordenshaus bezeichnet. Niemand



— 108 —

ist von dieser Verpflichtung ausgenommen, der nicht eine férm-
liche Dispensation, die der Bischof ausstellt, vorweisen kann.
C. 126. Ausserdem haben die Diozesanbischéfe dariber zu
wachen, dass alle Geistlichen héufig beichten (frequenter) und
tdglich, ausser dem Breviergebet, frommen Andachtsiibungen
obliegen. C. 125,

6. Ofter im Jahre haben Pastoralkonferenzen stattzufinden,
deren Traktanden der Bischof festsetzt. C. 121.

7. Beim Antritt irgendeiner Pfriinde, mit der Seelsorge
verbunden ist, haben die Geistlichen dem Diézesanbischof den
Glaubenseid zu erneuern. C. 1406, 7.

8. Die Pfarrstellen sind teils solche, deren Inhaber inamo-
vibel, teils solche, deren Inhaber amovibel sind. C. 454.

9. Aber auch inamovible Pfarrer kénnen, ohne dass ein
schweres Verschulden vorliegt, von ihren Stellen abberufen
werden, wenn der Bischof findet, dass sie fiir die betreffende
Pfarrei nicht mehr geeignet sind. C. 2147.

10. Der abberufene Pfarrer hat sofort das Pfarrhaus zu
verlassen und alles, was der Pfarrei gehort, seinem Nachfolger
zu Ubergeben.

11. Der Bischof hat auch das Recht, die Pfarrer einfach
zu versetzen. Einwendungen diirfen erhoben werden. Hilt
sie der Bischof nicht fiir geniigend, so setzt er einen Termin
fest, bis zu welchem sich der versetzte Pfarrer fiigen kann.
Weigert sich dieser dann immer noch, so erkldirt der Bischof
die Pfarrstelle einfach als vakant. C.2162—2167. |

12. Wie nach den angefiihrten Bestimmungen die Geist-
lichen ganz und gar dem Diézesanbischof unterworfen sind, so
dieser der pipstlichen Kurie. ,Die Bischofe ernennt frei der
romische Papst“ (libere nominat Romanus Pontifex, can. 329, 2).
Wohl kann einem Kollegium gestattet (concessum) sein, einen
Kandidaten zu ,wihlen%, zu ,designieren, zu ,prisentieren;
aber der Kandidat muss ,geeignet* (idoneus) sein; die Ent-
scheidung dartiber, ob ein Kandidat geeignet sei oder nicht,
ist ausschliesslich Sache des apostolischen Stuhles (ad aposto-
licam sedem unice pertinet, can. 331, 3). Ohne péipstlichen Be-
fehl darf kein Bischof konsekriert werden. Can. 953. Um die
pipstliche Ermiichtigung zu erhalten, sich konsekrieren zu
lassen und das Amt anzutreten, hat auch der Bischofskandidat
den Glaubenseid zu leisten, C. 1406—1408, sowie den bekannten
Bischofseid zu schworen. Alle fiinf Jahre hat der Bischof dem
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Papst nach einem sehr detaillierten Schema iiber den Stand
seiner Didzese Bericht zu erstatten und sich personlich vorzu-
stellen. Aussereuropiiische Bischofe diirfen den Besuch je ein-
mal ausfallen lassen. C. 340. Die Bischofe sind verpflichtet,
dafiir zu sorgen, dass in ihren Diodzesen die Vorschriften des
heuen Gesetzbuches genau befolgt werden.

Die Grundanschauung, auf der sowohl das Dogma von der
pépstlichen Allgewalt wie auch dessen Durchfithrung im neuen
Gesetzbuch beruht, ist im ersten Satz der Promulgationsbulle
vom 27. Mai 1917 mit den Worten ausgesprochen, die Kirche
sei von ,Christus, ihrem Stifter, so eingerichtet, dass sie alle
Eigenschaften besitze, die zu einer societas perfecta gehoren,
also zu einer Gesellschaft, die fir sich existiert und in keiner
Hinsicht einer andern Macht unterworfen ist. Darum ist
hamentlich in den Abschnitten, die von der Ausbildung, Ordi-
Nation und Anstellung der Geistlichen handeln, nirgendwo von
eigenen Befugnissen der biirgerlichen Behorden, von staatlichen
Gesetzen u. dgl. die Rede. Es ist tberhaupt zu befirchten,
dass die Kluft zwischen dem modernen Staat und der romi-
schen Kirche durch das neue, ganz und gar nur vom Papst
ausgegangene Gesetzbuch erweitert worden sei. Darf ich ins-
besondere eine Meinung dariiber iussern, welche Bedeutung
das neue Gesetzbuch etwa fiir unsere christkatholischen Be-
strebungen habe oder haben konne, so beschrinke ich mich
hier auf folgende Bemerkungen:

1. Es ist nun — ich sollte wohl sagen: leider — nicht
mehr daran zu denken, dass sich mit der Berner Universitit
frither oder spiiter eine Fakultiit verbinden lasse, an der romisch-
katholische Priester im Sinne des neuen Codex juris canonici
ausgebildet werden konnten. Die Forderungen, die an eine
Solche Fakultiit péipstlicherseits gestellt werden, stechen in zu
8rossem Gegensatz zu dem Geist und den Gesetzen einer
Mmodernen Universitiit.

2. Die romische Kirche hat nun eine bis in alle Einzel-
heiten geregelte Organisation, wie sie in keiner andern Kirche
auch nur von ferne denkbar wiire. Die Riider der ungeheuren
Maschine greifen so ineinander, dass die Bewegung eines jeden
dem Gang des Ganzen konform sein muss oder automatisch
ausgeschaltet wird. Das ist eine Konzentration, die der romi-
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schen Kirche mit ihren unermesslichen Hiilfsmitteln und zahl-
losen Dienern und Dienerinnen eine unvergleichliche Macht
verleiht und die um so mehr zur Geltung kommen wird, je
mehr in andern Kirchen Individualismus und Zersplitterung
tiberhand nehmen. '

3. Es ist ja freilich nicht daran zu denken, dass man sich
innerhalb der roémischen Kirche allgemein mit der auf die
Spitze getriebenen hierarchischen Monarchie versohnen werde;
aber die positive religiose Erkenntnis ist unter den dem Papst
unterworfenen Laien so gering, dagegen die Religionsiibung
so ganz mit dem Gehorsam unter die kirchlichen Obern identi-
fiziert, dass das liberale romische Laientum im allgemeinen
nur noch zur Verneinung oder vielmehr sogar nur zu einem
ohnmiéchtigen religios-kirchlichen Désintéressement, aber zu
keinem positiven, aufbauenden und ausharrenden Widerstand
mehr fihig ist.

4. Das romische Kirchenwesen ist nun gegen geistige
Stromungen von aussen so hermetisch abgeschlossen, dass in
absehbarer Zeit keine Kirche, heisse sie christkatholisch oder
protestantisch, innerhalb der rémischen Gemeinschaft eine sehr
erfolgreiche Propaganda entfalten kann, zumal sozial abhangige
Leute durch das rémische Vereinswesen und durch die in der
Kleinarbeit uniibertrefflichen und nicht erreichbaren Kongre-
gationen gegen Einfliisse von aussen so geschitzt sind, wic
das sonst nirgendwo der Fall ist.

Auf Grund dieser Erwigungen diirfen wir, wie ich glaube,
fir die Zukunft unseres christkatholischen Kirchenwesens nur
sehr bescheidene Hoffnungen hegen. Aber fest steht mir, dass
wir zur volligen Bedeutungslosigkeit herabsinken wiirden, wenn
wir das, was nach altchristlicher Lehre, Verfassung und Liturgie
die Stiarke der romischen Kirche ausmacht, vernachlissigen
oder preisgeben wollten.

Das ist jedoch, wie ich glaube, heute weniger zu befiirchten
als vor 45 Jahren, zur Zeit der Griindung unserer Fakultit.
Es konnte freilich arg missverstanden werden, wenn man
grossere oder geringere Geldsummen zum Massstab ethischer
Dinge machen wollte. Allein die Opfer, die man fiir eine Sache
bringt, sind doch in der Regel ein Gradmesser der Wert-
schitzung, die man der Sache entgegenbringt. Wie steht es
mit den Leistungen zur Heranbildung christkatholischer Priester ?
Ich weiss noch sehr gut, wieviel Mithe es anfianglich kostete,
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auch nur die notigen Mittel zur Ausrichtung von Stipendien
fiilr Priesteramtskandidaten aufzubringen. Und doch war das
1873, als mit christkatholischer Gemeindebildung begonnen
wurde, eine der allerersten Angelegenheiten, deren sich Professor
Munzinger angenommen hatte. Als uns dieser unvergessliche
Mann schon am 28. April 1873 durch den Tod entrissen worden
war, kam uns freilich einige Jahre der Kanton Bern mit dem
Dekret iiber Errichtung unserer Fakultit auch in der Form
von Stipendien sehr freigebig zu Hiilfe. Allein von 1878 an
mahnten uns doch die Verhiltnisse immer eindringlicher an
die Pflicht, nun auch mit eigenen Opfern der Schule und den
Schillern beizustehen. Dass solche Mahnungen nur langsam
begriffen werden, liegt in der Natur der Sache. Vor dem Tode
der Frau Lenz-Heymann (23. November 1899), die mit ihrem
Vermiachtnis von Fr. 33,000 den Grund zu einem Fakultits-
fonds gelegt hat, wiire wenigstens mir der Versuch, eine solche
Stiftung zu errichten, von vornherein als ergebnislos erschienen,
Ebenso kam es mir noch im Herbst 1911 sehr optimistisch vor,
als Freund Leo Weber als juristischer Ratgeber den Vorschlag
machte, die Walter Munzinger-Stiftung bis auf Fr. 100,000 an-
wachsen zu lassen, bevor man die Zinsen in Anspruch nahm.
- Ich wagte kaum daran zu denken, dass ich diesen Zeitpunkt
erleben werde. Nun ist der unter staatlicher Verwaltung stehende
Stipendienfonds auf rund Fr. 56,000, die Lenzstiftung auf
Fr. 139,000, die Walter Munzinger-Stiftung auf Fr. 102,000 ge-
stiegen, so dass unsere Fakultit im Laufe der zwei letzten
Jahrzehnte zu einem verfiigbaren Vermégen von rund Fr. 300,000,
mit Hinzurechnung anderer Fonds, die speziell zur Unter-
stitzung der Fakultiit dienen, auf tiber Fr. 350,000 angewachsen -
ist. Da ich die Miithen und Sorgen und Enttiuschungen der
ersten Jahrzehnte miterlebt habe, darf ich mir das Urteil er-
lauben, dass heute die Wertschiitzung unserer Kirche und
ihrer unentbehrlichen Institutionen unter unsern Glaubens-
genossen viel reeller ist als in den Zeiten, in denen der Alt-
katholizismus viel mehr von sich reden machte. Ich glaube,
bestimmt genug gesagt zu haben, dass ich wahrhaftig die Be-
deutung des neuen pépstlichen Gesetzbuches sehr hoch an-
schlage; aber viel sympathischer ist mir die wachsende Treue,
mit der unsere Glaubensgenossen zu ihrer Kirche stehen und
ihre Wirksamkeit zu férdern suchen. E. H.




	Abhängigkeit des römischkatholischen Klerus von der Hierarchie nach dem neuen Codex juris canonici

